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3. Sie Unternehmer haben für alle Streitigfeiten mit
ber ©emeinbe ober mit ihren Slrbeitern, foraeit biefe für
bie ©emeinbe tätig fittb, ben ®erid)tSftanb Borfd)ad) an»
Zuerfennen.

Slrt. 36. BertragSbeilagen. ®er Bertrag ift
in boppelter SluSfertigung oon ben Parteien ju unter=
Zeichnen. ©ine Slbfdjtift be§ SlngeboteS, foroie bie aIX=

gemeinen unb befonberen SluSführungSbeftimmungen, bie
bei ber SluSfchreibung aufgelegten ober nom Bewerber
eingegebenen SJhtfter, tßläne, ftatifcfjen Beregnungen
unb bergt, finb beizulegen. SBeitere glätte tonnen aud)
nach Bebarf geliefert merben.

Slrt. 37. 31b red) nun g en, SlbfchlagSzahlungen.
1. Bach Beenbigung ber Slrbeit haben Slbnahme, Bad)»
mafj unb Slbredjnung môglicljft balb ftattjufinben. 2. ©r=
ftredEt fid) bie StuSfüljrung über einen, längeren Zeitraum,
fo finb. je auf ©nbe ÜBonat, bem ffortfd) ritte ber Slrbei»
ten entfpredfenb, angemeffene SlbfcfflagSjahlungen bis auf
7io ber geleifteten Arbeit ju entrichten.

Slrt. 38. Sicherheit (Kaution). 1. Sie <SicE>er=

heit (Kaution) foil in ber Siegel 10% ber ÜbernahmS»
fumme nid)t überfteigen. Sie tann burd) Bürgfdjaft
ober Bealfaution geleiftet roerben. 2. gür Bartautionen
ift ber übliche SepofitenjinS ju oergüten. 3. Bieten
Banfen, ,trebitgenoffenfcl)aften ober |ianbroerferorgam=
fationen an (Stelle ber $u leiftenben Sid)ert)eit î)inrei=
d)enbe Bürgfdjaften an, fo ift ihnen ber Borzug ju
geben. 4. Slur auS triftigen ©rünben bürfen StbfdßagS»
Zahlungen zur Berftärtung berSicherheit jutücfbehalten
roerben. 5. Sie Büdgabe ber Sicherheit hut olpte Ber»
Zug nach 3lhlauf ber feftgefegten fjrift unb nad) ©rfül»
lung fämtlicher Berpflichtungen, für bie fie gebient hat,
ZU erfolgen.

Slrt. 39. Konoentionalftrafen. $ur Sicherung
rechtzeitiger unb richtiger Vertragserfüllung tonnen Kon»
oentionalftrafen auêbebungen roerben, beren fpöhe fid)
in angemeffenen Schranfen halten foil.

VIII. Befchacrbeoerfahrcn.
Slrt. 40. Befçhroerben. 1. Sßegen Btiffachtung

ber Vorfdjriften biefer Berorbnung tonnen Bewerber
unb BerufSorganifationen (Slrbeiterorganifationen hinficht»
lieh Slbfdhnitt VI) innert 10 Sagen, oom Sage ber be=

bingten 3ufchlag§erteilung an gerechnet, beim Stabtrat
fd)riftlid)e unb einläfjlid) begrünbete Befchroerbe erheben.
Siefer hat fobann, nötigenfalls unter Zuziehung unbe»

teiligter Sad)oerftänbiger, eine Unterfudiung zu oeranftat»
ten unb geftü^t hierauf ben Befdjeib zu erteilen. 2. ©egen
ben Befdjeib beS StabtrateS tann innert 10 Sagen Be=

fd)werbe an ben ©emeinberat erhoben roerben, ber auf Sin»

trag ber ©efcf)äftSprüfungSfommiffion entfçheibet. 3. Sßirb
bie Befd»roerbe als begrünbet ertlärt, fo ift baS ©rgebniS
bei ber Bergebung zu berücfficEjtigen. ©rroeift fich bie
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Befdjroerbe als unbegrünbet, fo fallen fämtlidje Soften
ZU Saften beS BefdjroerbeführerS.

IX. Stflgcmetne ©ültigfelt biefer Berorbnung.
Slrt. 41. Bei aßen übrigen Bergebungen unb Biefe»

rungen für bie ©emeinbe, für bie bie zuftänbige Behörbe
ben SBettberoerb befchliefjt, finben bie Beftimmungen
biefer Berorbnung finngemäfj Slnroenbung. E. K.

Uerband$we$en.
Schtoeizer. Sdfloffermctftcroerbanö. SantStag unb

Sonntag ben 12. unb 13. $uti finbet in Shun bie
Selegiertenoerf ammtung beS fdjroeiz. Schloffer»
meifteroerbanbeS ftatt. gür ben Sonntag ift eine 9tunb»

fahrt auf bem Shunerfee mit ©rtrafd)tff geplant.

Umèitdewi.
Kunftgeroerbcfdjule Sujern. Surch BegierungSratS»

befd)lu| rourbe an Steße beS zurüdgetretenen fperrit
S. SBeingartner zum Sireftor ber Kunftgeroerbe»
fdjule ernannt: £>err 3 of. oon SBooS, Sehrer ber

jeichnetifchen gäcfjer an genannter Slnftalt.
Sie „SponinDuftrie" in ^rutigen im Kanton Bern,

um bie fich ^aS fantonale ©eroerbemufeum in Bern grofje
Berbienfte erroorben, fteßt, laut bem Bericht biefer Sin»

ftalt, in fdhönem ©ebenen. Qu einem zweiten oon ben

Herren fputtenlocf)er unb SB agner geleiteten KurS rourben
neue Btufter oon fpanbförben, ißapier» unb SlrbeitS»
förben angefertigt. Siefer KurS rourbe oon fieben Seil»

nehmerimten befugt, bie bann ißrerfeitS roieber neue Sir»

beiterinnen anlernen. Sie neue foeiminbufirie hat üi
fÇrutigen ©ingang gefunben unb beschäftigt bereits gegen
100 ißerfonen in ber ©rfteßung einfacher geflodhtener
Körbe, ©ine neue Stufgabe roirb bieder ft ellungoon
Spanfchadjteln fein, nad) benen eine ebenfo grofje
Stachfrage herrfcEjt roie nadh Spanförben.

Schweifjfurfe. (©ingefanbt.) Ser jüngft abifierte
SdhroeihturS bom Sauerftoff» unb SBafferftoff • SEBerf

Sujern St.»©. ift bereits unter grofjer Seilnahnte ab»

gehalten roorben. SBie roir erfahren, finb weitere
Sdjroeifîturfe in 2luSfid)t genommen, wobei
ber nädjfte ebenfaßS in Sujern für ben SJlonat Sluguft
borgefehen ift.

Slnmelbungen für biefen, fowie ebent. fpätere Kurfe
werben jeberjeit bom Sauerftoff=2BerE Sujertt
entgegengenommen, wo auöh ißKUßWtntfe w. bejogen
werben Eönnen.

Literatur.
Quitt für hraot ©ßiub. Bon|). gorftet

71 Seiten 8® format, 3^- 2.40. Berlage
Slrt. Quftitut 0rell §ü§li, 3üti<h-
Sie Kinber roerben biefe brei Sutjenb ©ebic^te fd)ou

beShalb lieb geroinnen unb fie mit unbeeinträchtigtet
greube memorieren, roeil hier burih ben Inhalt feine

irgenbroie ju hohen Slnfpritdje an baS finblidje gaffungS»
oermögen gefteßt roerben. Slud) ftedft erfreuliih oiel SÎb»

roed)Slung in biefem Büchlein : ©ebidEjte in Sialeft, benen

oft ein broßiger Çumor eigen ift, flehen in bunter Beih®

mit fdhriftbeutfihen, bie meiftenS auf einen ernften Son

geftimmt finb. 3n roißfommener SBeife haben feftlid)^
Reiten — Dftern, SBeihnacht Beufahr, ©eburtStag, ^)odh'

jeit — reichliche Beachtung gefunben. Kein 3n>eifet, bap

baS Büd)lein unferer Kinberroelt mit bem oerfprodjenen
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3. Die Unternehmer haben für alle Streitigkeiten mit
der Gemeinde oder mit ihren Arbeitern, soweit diese für
die Gemeinde tätig sind, den Gerichtsstand Rorschach an-
zuerkennen.

Art. 36. Vertragsbeilagen. Der Vertrag ist
in doppelter Ausfertigung von den Parteien zu unter-
zeichnen. Eine Abschrift des Angebotes, sowie die all-
gemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen, die
bei der Ausschreibung aufgelegten oder vom Bewerber
eingegebenen Muster, Pläne, statischen Berechnungen
und dergl. sind beizulegen. Weitere Pläne können auch
nach Bedarf geliefert werden.

Art. 37. Abrechnungen, Abschlagszahlungen.
1. Nach Beendigung der Arbeit haben Abnahme, Nach-
maß und Abrechnung möglichst bald stattzufinden. 2. Er-
streckt sich die Ausführung über einem längeren Zeitraum,
so find je aus Ende Monat, dem Fortschritte der Arbei-
ten entsprechend, angemessene Abschlagszahlungen bis auf
Vio der geleisteten Arbeit zu entrichten.

Art. 38. Sicherheit (Kaution). 1. Die Sicher-
heit (Kaution) soll in der Regel 10°/° der llbernahms-
summe nicht übersteigen. Sie kann durch Bürgschaft
oder Realkaution geleistet werden. 2. Für Barkautionen
ist der übliche Depositenzins zu vergüten. 3. Bieten
Banken, Kreditgenossenschaften oder Handwerkerorgani-
sationen an Stelle der zu leistenden Sicherheit hinrei-
chende Bürgschaften an, so ist ihnen der Vorzug zu
geben. 4. Nur aus triftigen Gründen dürfen Abschlags-
Zahlungen zur Verstärkung der Sicherheit zurückbehalten
werden. 5. Die Rückgabe der Sicherheit hat ohne Ver-
zug nach Ablauf der festgesetzten Frist und nach Erfül-
lung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient hat,
zu erfolgen.

Art. 39. Konventionalstrafen. Zur Sicherung
rechtzeitiger und richtiger Vertragserfüllung können Kon-
ventionalstrasen ausbedungen werden, deren Höhe sich

in angemessenen Schranken halten soll.

VIII. Beschwerdeverfahren.
Art. 40. Beschwerden. 1. Wegen Mißachtung

der Vorschriften dieser Verordnung können Bewerber
und Berufsorganisationen (Arbeiterorganisationen Hinsicht-
lich Abschnitt VI) innert 10 Tagen, vom Tage der be-

dingten Zuschlagserteilung an gerechnet, beim Stadtrat
schriftliche und einläßlich begründete Beschwerde erheben.
Dieser hat sodann, nötigenfalls unter Zuziehung unbe-
teiligter Sachverständiger, eine Untersuchung zu veranstal-
ten und gestützt hierauf den Bescheid zu erteilen. 2. Gegen
den Bescheid des Stadtrates kann innert 10 Tagen Be-
schwerde an den Gemeinderat erhoben werden, der auf An-
trag der Geschäftsprüfungskommission entscheidet. 3. Wird
die Beschwerde als begründet erklärt, so ist das Ergebnis
bei der Vergebung zu berücksichtigen. Erweist sich die
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Beschwerde als unbegründet, so fallen sämtliche Kosten
zu Lasten des Beschwerdeführers.

IX. Allgemeine Gültigkeit dieser Verordnung.
Art. 41. Bei allen übrigen Vergebungen und Liefe-

rungen für die Gemeinde, für die die zuständige Behörde
den Wettbewerb beschließt, finden die Bestimmungen
dieser Verordnung sinngemäß Anwendung. L. X.

llerbanOîmîî».
Schweizer. Schlossermeisterverband. Samstag und

Sonntag den 12. und 13. Juli findet in Thun die
Delegiertenversammlung des schweiz. Schlosser-
meisterverbandes statt. Für den Sonntag ist eine Rund-
fahrt auf dem Thunersee mit Extraschiff geplant.

Kunstgewerveschule Luzern. Durch Regierungsrats-
beschluß wurde an Stelle des zurückgetretenen Herrn
S. Weingartner zum Direktor der Kunstgewerbe-
schule ernannt: Herr Jos. von Moos, Lehrer der
zeichnerischen Fächer an genannter Anstalt.

Die „Spanindustrie" in Frutigen im Kanton Bern,
um die sich das kantonale Gewerbemuseum in Bern große
Verdienste erworben, steht, laut dem Bericht dieser An-
stalt, in schönem Gedeihen. In einem zweiten von den

Herren Huttenlocher und Wagner geleiteten Kurs wurden
neue Muster von Handkörben, Papier- und Arbeits-
körben angefertigt. Dieser Kurs wurde von sieben Teil-
nehmerinnen besucht, die dann ihrerseits wieder neue Ar-
beiterinnen anlernen. Die neue Heimindustrie hat in
Frutigen Eingang gefunden und beschäftigt bereits gegen
100 Personen in der Erstellung einfacher geflochtener
Körbe. Eine neue Aufgabe wird dieHerstellungvon
Spanschachteln sein, nach denen eine ebenso große
Nachfrage herrscht wie nach Spankörben.

Schweißkurse. (Eingesandt.) Der jüngst avisierte
Schweißkurs vom Sauerstoff- und Wasserstoff » Werk

Luzern A.-G. ist bereits unter großer Teilnahme ab-

gehalten worden. Wie wir erfahren, sind weitere
Schweißkurse in Aussicht genommen, wobei
der nächste ebenfalls in Luzern für den Monat August
vorgesehen ist.

Anmeldungen für diesen, sowie event, spätere Kurse
werden jederzeit vom Sauerstoff-Werk Luzern
entgegengenommen, wo auch Programme :c. bezogen
werden können.

Literatur.
Zum Zytvertrieb für bravi Chind. Von H. Forster.

71 Seiten 8" Format. Preis: Fr. 2.40. Verlag-
Art. Institut Orell Füßli, Zürich.

Die Kinder werden diese drei Dutzend Gedichte schon

deshalb lieb gewinnen und sie mit unbeeinträchtigter
Freude memorieren, weil hier durch den Inhalt keine

irgendwie zu hohen Ansprüche an das kindliche Fassungs-
vermögen gestellt werden. Auch steckt erfreulich viel Ab-

wechslung in diesem Büchlein: Gedichte in Dialekt, denen

oft ein drolliger Humor eigen ist, stehen in bunter Reihe

mit schriftdeutschen, die meistens auf einen ernsten Ton
gestimmt sind. In willkommener Weise haben festliche

Zeiten —^ Ostern, Weihnacht, Neujahr, Geburtstag, Hoch-

zeit.— reichliche Beachtung gefunden. Kein Zweifel, daß

das Büchlein unserer Kinderwelt mit dem versprochenen
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